
Anfangszeiten, Flurregeln und Flurdienst, Schließdienst, Pausenregelung 
(Jahrgang 5 – 9, Jahrgang 10: optional) 
 
Anfangszeiten 

Die Heinrich-Böll-Schule bietet als Ganztagsschule ein umfassendes Betreuungsangebot. Ab 

7:15 Uhr dürfen sich Schülerinnen und Schüler der Schule auf dem Schulgelände einfinden 

und die Zeit bis zum Unterrichtsbeginn im Ganztagsgebäude (geöffnet ab 7.30 Uhr) 

verbringen. Sie haben dort bis zum Beginn der ersten oder zweiten Stunde die Möglichkeit 

sich aufzuhalten und die Frühbetreuung zu nutzen. Erst ab 7:30 dürfen sich die Schülerinnen 

und Schüler in ihre jeweiligen Jahrgangs-Flurbereiche begeben, sofern sie dort in der ersten 

Stunde auch Unterricht haben. Der Unterricht beginnt pünktlich. Mit Beginn der 

Unterrichtsstunde (Gong) sind alle Schülerinnen und Schüler in ihrem Klassenraum. Wenn ihr 

Unterricht mit der zweiten Schulstunde beginnt, dürfen sie sich ausschließlich in der 

Pausenhalle oder im Ganztagsgebäude aufhalten. 

 

Flurregeln und Flurdienst 

Die Flurregeln, die auch im Schulbegleiter niedergeschrieben sind, lassen sich mit den Worten 

„Langsam, leise, rücksichtsvoll“ zusammenfassen.  

Die Schüler*innen sollen sich dementsprechend ruhig auf den Jahrgangsfluren verhalten, um 

den Unterricht in den Klassenräumen sowie die in den Flurbereichen arbeitenden Lerngruppen 

nicht zu stören. Es wird keine Rennerei, lautes Schreien und sonstiges Fehlverhalten geduldet. 

Sollte diese Regeln nicht eingehalten werden, sind die anwesenden Lehrkräfte aufgefordert, 

das Fehlverhalten zu sanktionieren (z.B. durch Abschreiben der Flurregeln o.ä.). 

Die Flurdienste auf den Jahrgangsfluren werden im wöchentlichen Wechsel von allen 

angrenzenden Klassen übernommen. Zum täglichen Dienst gehört, dass die bereitgestellten 

Gruppentische im offenen Lernbereich gereinigt und die Stühle geordnet aufgestellt werden. 

Der Flurboden wird gekehrt („besenrein“). Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 

bestimmen für jeden Tag eine Kleingruppe, die an diesem Tag (gegen Ende des 

Unterrichttages) den Dienst übernimmt. Reinigungsmittel und -materialien werden 

bereitgestellt. 

Frühaufsicht und Schließdienst 

Zu Beginn der Schulhalbjahre werden für jeden Flurbereich die Frühaufsichten und 

Schließdienste mit den Kolleginnen und Kollegen vereinbart. Die Kolleg*innen mit 

Frühaufsicht schließen montags bis freitags um 7:30 alle Klassenräume, in denen in der 

ersten Stunde Unterricht stattfindet, auf. Sie führen bis zum Beginn der ersten Stunde 

Aufsicht. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schüler*innen des Jahrgangsflurs sich an die 

Flurregeln halten und sich keine jahrgangsfremden Schüler*innen im Flurbereich aufhalten. 

Eine Liste der Flurdienste informiert über die für den Flurdienst verantwortliche Kolleg*in. 

Pausenregelung 

In den Pausen, in den Freistunden und in der Mittagspause halten sich die Schüler*innen in 
der Pausenhalle oder auf dem Schulhof auf. Das Verlassen des Schulgeländes ist den 
Schüler*innen der Sekundarstufe I während der großen Pausen ist nicht gestattet.  
 
 


